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VERORDNUNG BEZUEGLICH DER AUSTEILUNG VON ALMOSEN[ IN DER STADT

ZUG]

Es sollen - insbesondere um zu bewirken , dass "die spend"  den
Stadtbewohnern und nicht den Fremden zugute komme - die folgen¬
den Massnahmen ergriffen werden:
"1 . Der Kirchenruff was die spend nimbt Zusamenberüöffet

was frembd Jst abgewisen heimbschen uffzeichnett

2 . Die Spend durchs Jar uff alle wuchen Jnn beiden Kilchen [ St . Michael und

St . Oswald ] Zusamen Zogen und alle Sontag nach demm Catechismo usteiltt

nach Ordnung des Rodels also auch das geldt.

3 . Denn heimbschen betleren verbietten bey huseren umbzugahn by verlierung

der spend und straff



4 . Alle Sontag darumb das gmein Allmusen uffnemen unnd Zu der Spend ussteiltt .

werden nach dernm Rodel

5 . Zu dis er usteilung sollendt verordnett syn beide kilohmeyer [d . h . der

Kirchneier zu St . Michael und der Pfleger zu St . Oswald ] unnd heren helf-

fer

6 . Alle Khinder sollend Jnn die Schulen unnd flisig Zum Catechismo gschickt

werden wind dargegen dem schulmeisteren für Jr frauwfastengeldt uss der

Spendt etwas veromnet werden darmit khormendts ab der gassen unnd den

lütten uss den guotteren

7 . Soll auch nur ein person für ein theil erschynen

8 . Die Jenigen so uff Jre Jarzitt brodt oder geldt darfür Selbsten ussrich-

ten sollend allwegen Jnn der wuchen , wan die Jarzitt sind solches den

kilchmeyeren uff selber wuchen Sontag usszuteilen Zustellen

9 . Diss soll allen [ stadtzugerischen ] Vogtyen glichformig Zuhaltten gebotten

unnd Jre Arme allhie nitt Zuerschynen verwamett werden

10 . Auch unsere Z gmeinden [ des Aeusseren Amtes ] dessen gewarnett unndt die

Jren abgemanet werden"

Von der Hand des Stadtschreibers Konrad III . Zurlauben AH 49 , 88 - 89
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